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Geleitwort

Machte ein Verbraucher von der Ausübung des verbraucherprivatrechtlichen
Widerrufsrechts Gebrauch, so ergaben sich die Rechtsfolgen bis zum Sommer
2014 aus dem Rücktrittsfolgenrecht. Das frühere nationale Recht sah allein ei-
nige Ausnahmen vor, mit denen man den Besonderheiten des verbraucherprivat-
rechtlichen Widerrufsrechts im Vergleich zum Rücktrittsrecht gerecht werden
wollte. Der nationale Gesetzgeber hat sich dann im Zuge der Umsetzung der
europäischen Verbraucherrechterichtlinie dazu entschlossen, die Widerrufsfolgen
separat zu regeln. Hier verfügt das deutsche Recht nun über ein eigenständiges
kompliziertes Reglement zur Rückabwicklung der ausgetauschten Leistungen
nach Widerruf der Willenserklärung durch den Verbraucher. Jonas Brinkmann
geht der Frage nach, ob es für die einzelnen voneinander abweichenden Regelun-
gen nach Rücktritt und Widerruf vom Vertrag sachliche Argumente gibt. Dazu
bedarf es einer grundlegenden Systematisierung des diffizilen Rücktritts- und
Widerrufsrechts und der entsprechenden Rechtsfolgen. Parallel und unterschied-
lich gelagerte Konstellationen arbeitet Jonas Brinkmann minutiös und eindrucks-
voll heraus. Dem Leser dieser Schrift erschließt sich das vollständige Mosaik der
Rechtsfolgen von Widerruf und Rücktritt im deutschen Privatrecht unter europäi-
schem Einfluss.

Bielefeld, im November 2018 Prof. Dr. Markus Artz
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Kapitel 1

Grundlagen

§ 1 Gegenstand und Zielsetzung der Arbeit

Bis zum 13.6.2014 sah § 357 Abs. 1 BGB vor, dass „auf das Widerrufsrecht
[. . .], soweit nicht ein anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den gesetz-
lichen Rücktritt entsprechende Anwendung“ finden. Mit dem Gesetz zur Umset-
zung der Verbraucherrechterichtlinie, zur Änderung des Verbrauchsgüterkauf-
rechts und zur Änderung des Gesetzes zur Regelung der Wohnungsvermittlung1

(im Folgenden: VR-RiL-UmsG) wurde der Verweis auf das Rücktrittsrecht aufge-
geben und die Rechtsfolgen des Widerrufs in den §§ 357–357c BGB vollkom-
men eigenständig geregelt,2 wobei neben einer Vorschrift zu den allgemeinen
Modalitäten und Rechtsfolgen des Widerrufs in § 355 BGB jeweils besondere
Regelungen für die Rückabwicklung von außerhalb von Geschäftsräumen ge-
schlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen mit Ausnahme von Verträgen über
Finanzdienstleistungen (§ 357 BGB), die Rückabwicklung von Verträgen über
Finanzdienstleistungen einschließlich Verbraucherdarlehensverträgen (§ 357a
BGB), die Rückabwicklung von Teilzeit-Wohnrechteverträgen, Verträgen über
ein langfristiges Urlaubsprodukt, Vermittlungsverträge und Tauschsystemver-
träge (§ 357b BGB) und die Rückabwicklung von weder im Fernabsatz noch
außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Ratenlieferungsverträgen (§ 357c
BGB) nach dem Widerruf getroffen wurden.3

Diese Reform entspricht einer derzeit generell auszumachenden Strömung, die
es regelungstechnisch befürwortet die Rechtsordnung zu exzerpieren – also Re-
gelungskomplexe aus einem allgemeineren Kontext herauszunehmen und für sie
eigenständige, in sich geschlossene Regelungen zu schaffen. Als Beispiel hierfür
lässt sich, neben der hier behandelten Reform z. B. die Forderung nach der Aus-
lagerung des Verbraucherprivatrechts aus dem BGB nennen.4 Auf der anderen

1 BT-Drucks. 17/12637.
2 Möller, BB 2014, 1411, 1417; von einem dogmatisch eigenständigen Rückabwick-

lungsregime, das neben die bereits bestehenden Regime der §§ 346 ff. und §§ 812 ff.
BGB tritt, spricht BeckOGK/Mörsdorf, § 355 BGB Rn. 92; zur dogmatischen Einord-
nung vgl. auch u. Teil 3 A.III.1.

3 BeckOK/Müller-Christmann, § 357 BGB Rn. 1.
4 So etwa die Stellungnahme des Deutschen Anwaltsvereins zum Referentenentwurf

des Bundesministeriums der Justiz für ein Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherrech-
terichtlinie (2011/83/EU), zur Änderung des Verbrauchsgüterkaufrechts und zur Ände-



Seite lässt sich auch eine dieser Strömung diametral entgegenstehende Tendenz
ausmachen, die eine weitere Generalisierung von für vergleichbar erachteten Re-
gelungsmaterien fordert.5 Genannt sei hier z. B. die Forderung nach der Verein-
heitlichung der Rückabwicklungsregime von gescheiterten Verträgen.6

Mit Blick auf die Forderungen nach weiterer Vereinheitlichung von Rege-
lungsmaterien einerseits und nach der Verselbstständigung von Regelungsmate-
rien andererseits steht die Frage nach der Zweckmäßigkeit der Entkopplung der
Widerrufsfolgen von den Rücktrittsfolgen im Mittelpunkt der vorliegenden Un-
tersuchung.7 Hierbei werden zunächst allgemeine Kriterien aufgestellt, nach de-
nen sich die Frage der Zweckmäßigkeit einer gemeinsamen bzw. einer getrennten
Regelung bestimmen lässt. Im Anschluss daran werden im 2. Teil dieser Arbeit
die zuvor gefundenen Ergebnisse herangezogen, um zu bestimmen, wie die Situa-
tion im Hinblick auf die Regelung der Rechtsfolgen des Rücktritts und des Wi-
derrufs zu bewerten ist: Ist hier eine gemeinsame Regelung, wie sie (zumindest
dem Grunde nach) vor dem Umsetzungsgesetz zur Verbraucherrechterichtlinie
bestand, zweckmäßiger? Oder ist eine getrennte Regelung, wie sie nunmehr die
aktuelle Rechtslage hinsichtlich der Rechtsfolgen von Rücktritt und Widerruf
vorsieht, vorzugswürdig?
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rung des Gesetzes zur Regelung der Wohnungsvermittlung (Stellungnahme Nr. 78/
2012), S. 3, abrufbar unter https://anwaltverein.de/de/newsroom/id-2012-78 (zuletzt
abgerufen am 26.07.2017); Micklitz, NJW 2012, 77, 77.

5 Von einem diesbezüglichen „Trend“ spricht etwa BeckOGK/Mörsdorf, § 355 BGB
Rn. 92.1 m.w.N.

6 So etwa Lorenz, in: Schulze/Schulte-Nölke, Schuldrechtsreform, S. 329, 352; Zim-
mermann, FS Kramer, S. 735, 753.

7 Die Beurteilungen, ob die Reform im Rahmen des VR-RiL-UmsG gelungen ist ge-
hen dabei wenig überraschend auseinander – teilweise wird die neue Rechtslage als
„übersichtlicher und leichter nachvollziehbar“ bewertet (so etwa Meyer, NJ 2014, 364,
369) zum Teil wird der gestiegene Leseaufwand moniert (Förster, ZIP 2014, 1569,
1575), teilweise werden die Neuerungen sogar als „nicht immer ganz nachvollziehbar“
bezeichnet, und ein erheblicher Mehraufwand festgestellt, dem kein „für den Verbrau-
cher [. . .] substantielle[r] Vorteil“ gegenüberstünde (so Buchmann, K&R 2014, 562,
566).



§ 2 Grundsätzliche Überlegungen zur Zweckmäßigkeit
von vereinheitlichten und getrennten Regelungen

Zur Beantwortung der Frage nach der Zweckmäßigkeit der einen oder der an-
deren Regelungsvariante – Eigenständigkeit oder Vereinheitlichung der jeweili-
gen Rechtsfolgenanordnungen – ist zunächst ganz allgemein zu ermitteln, wel-
cher Methode wann und warum grundsätzlich der Vorzug zu geben ist. Zudem ist
die Frage zu beantworten ob, und wenn ja in welchen Fällen hier Ausnahmen zu
machen sind.

A. Ausgangspunkt:
Recht als gesetzgeberischer Interessenausgleich

Ausgangspunkt der hier angestellten Überlegungen im Hinblick auf die
Zweckmäßigkeit der gesetzlichen Regelungsmethoden muss der Zweck von Ge-
setzen sein. Gesetze sind, wie bereits Phillip Heck festgestellt hat, „Resultanten
der [. . .] einander gegenübertretenden und um Anerkennung ringenden Interes-
sen“8. Mit anderen Worten handelt es sich bei Gesetzen um vom Gesetzgeber
getroffene, mit allgemeiner Wirkung ausgestattete Interessenabwägungen.9 Der
Zweck eines Gesetzes ist somit der Ausgleich von in entsprechenden Fällen re-
gelmäßig kollidierenden Interessen.10 Das gilt nicht nur in Bezug auf zwingendes
(oder halb-zwingendes) Recht, sondern ebenfalls für dispositives Recht.11 Auch
letzteres hat insofern eine Ausgleichsfunktion zwischen den Interessen der Par-
teien, indem nicht geregelte Fragen eines (Vertrags-)Verhältnisses mit typischer-
weise gerechten Regelungen ergänzt werden.12

Davon ausgehend, dass Gesetze dem Interessenausgleich dienen, verläuft der
Entstehungsprozess von Gesetzen demnach – idealiter – in folgender Weise: In
der gesellschaftlichen Wirklichkeit treten tatsächliche Fälle auf bzw. zeichnen
sich ab, in denen verschiedene Interessen miteinander in Konflikt stehen. Der Ge-
setzgeber wird auf diese Fälle aufmerksam und sieht eine Notwendigkeit sie zu
regeln.13 Hierzu werden die verschiedenen Interessen zunächst identifiziert und
anschließend allgemeine Kriterien abstrahiert, deren Vorliegen die entsprechende
Interessenlage regelmäßig kennzeichnet.14 Diese Kriterien ergeben den Tatbe-
stand der Rechtsnorm.15 Des Weiteren wird bestimmt, wie die in den fraglichen
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8 Heck, AcP 1914, 1, 17.
9 Heck, AcP 1914, 1, 232.
10 Heiderhoff, ZJS 2008, 25, 26.
11 Vgl. Meller-Hannich, Verbraucherschutz im Schuldvertragsrecht, S. 22 ff.
12 Meller-Hannich, Verbraucherschutz im Schuldvertragsrecht, S. 26.
13 Karpen, JuS 2016, 577, 581.
14 Heck, AcP 1914, 1, 18; Karpen, JuS 2016, 577, 581.
15 Heck, AcP 1914, 1, 18.




